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Planzeichenerklärung (PlanzV 90)

Bebauungsplan Nr. 112

"Erweiterung Gewerbegebiet Atzelnest"

60m

3. Bauweise

3.1 Abweichende Bauweise a

Von der offenen Bauweise abweichend sind Gebäudelängen von mehr als 50 m

zulässig.

4. Immissionsschutz / Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltaus-

wirkungen

4.1 Zulässiger Schallleistungspegel

Zum Schutz der angrenzenden Bereiche sind die GE-Flächen im Geltungsbereich des

Bebauungsplans Nr. 112 nach § 1 Abs. 4 der Baunutzungsverordnung nach der maxi-

mal zulässigen Schallemission gegliedert. Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und

Anlagen), deren Geräuche die in der folgenden Tabelle angegebenen

Emissionskontingente LEK in dB(A) pro m² Grundstücksfläche nach DIN 45691 weder

tags (6.00 h bis 22.00h) noch nachts (22.00 h bis 6.00 h) überschreiten.  

Zulässige Emissionskontingente LEK tagsüber und nachts

 Teilflächen Nr.           LEK tagsüber in                  LEK nachts in

                dB(A)/m²                              dB(A)/m²

 Teilfläche   GE1     62                      46

 Teilfläche   GE2.1     66               57

 Teilfläche   GE2.2     64                        45

Zu den o. a. Emissionskontingenten können die folgenden Zusatzkontingente

LEK,zus arithmetisch aufaddiert werden:

   Zusatzkontingente LEK,zus  tagsüber und nachts

 Teilflächen Nr.         LEK,zus tagsüber in             LEK,zus nachts in

         dB(A)/m²          dB(A)/m²

 In Richtung des Wohnge-

 bäudes Am Sauereck 7      6       2

 im Außenbereich

 Am Wohnhaus Ober-

 Eschbacher Straße 134      5       3

 Am Wohnhaus Ober-

 Eschbacher Straße 143      0       0

 In Richtung der GE-

 Flächen im Geltungsbe-

 reich des B-Plans Nr. 42+

 1.vereinfachte Änderung

 (Bereich entlang der      7       7

 Norsk-Data-Straße)

Die reduzierten Emissionskontingente LEK,nachts sind in Richtung der GE-Flächen im

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 42+1.VÄ (Bereich entlang der Norsk-Data-

Straße) nur dort anzuwenden, wo nachts gegenüber dem Tage eine erhöhte Schutz-

bedürftigkeit besteht (z.B. im Bereich von genehmigten Wohnungen für Aufsichts- und

Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter nach § 8 (3)

BauNVO).

Die schalltechnischen Anforderungen des Bebauungsplanes werden von einem Betrieb

oder einer Anlage unabhängig von den Emissionskontingenten auch dann erfüllt, wenn

der Beurteilungspegel Lr,j den Immissionsrichtwert um mindestens 15 dB unterschreitet

(Relevanzgrenze).

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 (DIN 45691

-Geräuschkontingentierung- vom Dezember 2006, Beuth Verlag GmbH, Berlin)

5. Mit Geh-/ Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

Parallel zur Ober-Eschbacher Straße werden auf den Flurstücken 103, 104 und 106

Flächen für Geh-/ Fahr- und Leitungsrechte zugunsten der Flurstücke 102/1, 103, 104

und 105, Gemarkung Ober-Eschbach, Flur 4, festgesetzt. Die Belastungsflächen werden

auf  eine Breite von 4,75 m festgesetzt und können in ihrer entgü l t igen Lage

entsprechend eines zukünftigen Vorhabens an die örtlichen Gegebenheiten angepasst

werden.

6.1. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,

Natur und Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB)

6.1 Dachbegrünung

  Im Gewerbegebiet sind die Flächen der Flachdächer oder geneigten Dächer bis zu 15°

Dachneigung zu mind. 80 % extensiv zu begrünen.

6.2 Begrünung Grundstücksfreiflächen im Gewerbegebiet (§ 9 Abs.1 Nr. 20  in

Verbindung mit Nr. 25 BauGB)

Die nicht überbauten und nicht befestigten Grundstücksflächen (Grundstücksfreiflächen)

sind  zu begrünen, gärtnerisch anzulegen und zu pflegen. Je angefangene 200 m²

Grundstücksfreifläche ist ein Laubbaum (Qualität:  Hochstamm, mindestens dreimal

verpflanzt, Mindeststammumfang 16-18 cm in einem Meter Höhe über Terrain

gemessen) entsprechend Pflanzenliste A oder vergleichbarer Art zu pflanzen.

Vorhandene Bäume sowie aufgrund von sonstigen Festsetzungen oder Satzungen (z.B.

Stellplatzsatzung) zu pflanzende Bäume können angerechnet werden. Die Bäume sind

zu erhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen.

6.3 Grundstücksbegrünung im Mischgebiet (§ 9 Abs.1 Nr. 20  in Verbindung mit

Nr. 25 BauGB)

Die nicht überbauten und nicht befestigten Grundstücksflächen (Grundstücksfreiflächen)

sind zu begrünen, gärtnerisch anzulegen und zu pflegen. Je angefangene 200 m²

Grundstücksfreifläche ist ein Laubbaum (Qualität: Hochstamm, mindestens dreimal

verpflanzt, Mindeststammumfang 16-18 cm in einem Meter Höhe über Terrain

gemessen) entsprechend Pflanzenliste A oder vergleichbarer Art zu pflanzen. Die

Bäume sind zu erhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen.

Mindestens 10% dieser Grundstücksfläche sind mit Gehölzen zu bepflanzen. Die Hälfte

dieser  Fläche ist mit einheimischen und standortgerechten Laubsträuchern gemäß

Vorschlagsliste B zu bepflanzen (Mindestqualität: Höhe 80 cm, 2 mal verpflanzt) und

dauerhaft zu erhalten.  Vorhandene Gehölze und aufgrund von sonstigen Festsetzungen

oder Satzungen zu pflanzende Bäume und Sträucher können angerechnet werden.

6.4. Maßnahmenfläche M (§ 9 Abs.1 Nr. 20  in Verbindung mit Nr. 25 BauGB)

Die Maßnahmenfläche M ist so zu entwickeln, dass auf mindestens 75 % einheimische

und standortgerechte Strauchgehölze stocken. Hierbei dürfen die Gehölze keine

leitungsgefährdenden Wuchshöhen erreichen. Die Verwendung hochwachsender Bäume

ist unzulässig. Die Entwicklung der Maßnahmenfläche kann durch sukzessiven Umbau

des vorhandenen Gehölzbestandes oder durch Neuanpflanzungen gemäß Pflanzenliste

B oder vergleichbarer Arten erfolgen (Mindestqualität: Höhe 80 cm, 2 mal verpflanzt).

6.5. Außenbeleuchtung

  Innerhalb des gesamten Plangebietes sind nur insektenschonende Außenbeleuchtungen

mit einem uv-armen Lichtspektrum zu verwenden.

7.      Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

sowie Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a + b BauGB)

7.1. Erhaltung von Einzelbäumen (§ 9 Abs.1 Nr. 25b BauGB)

 Die zeichnerisch festgesetzten Einzelbäume sind zu erhalten und fachgerecht zu

entwickeln. Bäume, die durch natürlichen Abgang verloren gehen, oder deren

Beseitigung aus zwingenden Gründen erforderlich ist, sind durch Pflanzung

einheimischer Laubbäume entsprechend Pflanzenliste A oder vergleichbare Arten zu

ersetzen (Mindeststammumfang der Ersatzbäume 20 - 25 cm in einem Meter Höhe über

Terrain gemessen). Aufschüttungen oder Abgrabungen im Bereich vorhandener Bäume

sind unzulässig.

7.2. Anpflanzung von Alleen/Baumreihen (§ 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB)

  Die zeichnerisch festgesetzten Alleen/Baumreihen entlang der Ober-Eschbacher Straße,

am Südring und teilweise am Ostring sowie innerhalb des westlich gelegenen

Gewerbegebiets sind zu pflanzen und zu erhalten. Sie können auf die aufgrund von

sonstigen Festsetzungen oder Satzungen zu pflanzende Bäume angerechnet werden.

Es sind für den Straßenraum geeignete Großbäume entsprechend Pflanzenliste A oder

vergleichbare Arten zu verwenden. Bei Baumreihen ist eine einheitliche Artenauswahl zu

treffen. Qualität: Hochstamm, mindestens dreimal verpflanzt, Mindeststammumfang

16-18 cm in einem Meter Höhe über Terrain gemessen. Abgängige Bäume sind

gleichartig zu ersetzen.

Der Regelabstand der Bäume beträgt 12 m. Eine Abweichung von den zeichnerisch

festgesetzten Baumstandorten kann zugelassen werden, wenn zwingende Gründe (z.B.

im Bereich von Zufahrten) dies erfordern, die Anzahl der zu pflanzenden Bäume darf sich

dadurch nicht verringern.

7.3. Anpflanzung von Gehölzen (§ 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB)

  Die zeichnerisch festgesetzten Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen sind herzustellen und zu erhalten. Für die Anzahl der zu

pflanzenden Gehölze wird festgesetzt:

   im Bereich F1 mindestens je 1,5 m² 1 Strauch- oder Ziergehölz inkl. Bodendecker. Es

sind überwiegend heimische und standortgerechte Arten entsprechend Pflanzenlisten

B oder vergleichbare Arten zu verwenden

   im Bereich F2 mindestens je 100 m² ein Laubbaum und mindestens je 1,5 m² 1

Strauch. Es sind heimische und standortgerechte Bäume und Sträucher entsprechend

Pflanzenlisten A und B oder vergleichbare Arten zu verwenden.

Vorhandene Gehölze können angerechnet werden. Qualität der Bäume: mindestens dreimal

verpflanzt, Mindeststammumfang 14-16 cm in einem Meter Höhe über Terrain gemessen.

Qualität der Sträucher: mindestens zweimal verpflanzt, Mindesthöhe 80 cm). Eine

Unterbrechung der Pflanzung für Zuwegungen ist zulässig, sofern ein Flächenanteil von 80

% der Anpflanzfläche nicht unterschritten wird. Abgängige Gehölze sind gleichwertig zu

ersetzen.

Im Schutzstreifen der 110 KV-Freileitung dürfen die Gehölze keine leistungsgefähr- denden

Wuchshöhen erreichen. Die Verwendung hochwachsender Bäume ist hier unzulässig, die

Bepflanzung darf nur mit Sträuchern erfolgen.

8. Zuordnungsfestsetzung (§ 9 Abs. 1a BauGB in Verbindung mit § 135 a-c BauGB)

Den Eingriffen auf den u.g. Flächen werden die aufgeführten Ökokontoflächen wie folgt
zugeordnet:

  Eingriffsfläche      Biotopwertpunkte     Ökokontofläche      Gemarkung
                   Nr. Flur

           Flurstück
  1.1 71.737 336        Gemarkung Ober-Eschbach,
  (GE 1 - Teilfläche (vollständig)         Flur 4,
  Autohaus)         Flurstücke 70/2 und 70/3
  1.1 10.745                          324 (anteilig)        Gemarkung Kirdorf,
  (GE 1 - Teilfläche         Flur 1,
  Autohaus)         Flurstück 6/1
  2 115.514 324 (anteilig)         Gemarkung Kirdorf,
  (GE 2.1 und GE 2.2)         Flur 1,

        Flurstück 6/1
   3 14.684 324 (anteilig)         Gemarkung Kirdorf,
  (Mi)                                                                                                              Flur 1,

        Flurstück 6/1
  4 5.397                            324 (anteilig)        Gemarkung Kirdorf,
  (öffentliche         Flur1,
  Verkehrsfläche)         Flurstück 6/1

  4                                               443 323 (anteilig)         Gemarkung Bad Homburg,
  (öffentliche                        Flur 1,
  Verkehrsfläche)                                                          Teilfläche von Flurstück 1/1 + 

                    Dhh., 6, 2/3
  1.2            16.182            323 (anteilig)         Gemarkung Bad Homburg,
  (GE 1 -                   Flur 1,
Teilfläche         Teilfläche von Flurstück 1/1 + 
Gärtnerei                              Dhh., 6, 2/3

          
Auf die Kostenerstattungssatzung der Stadt Bad Homburg v.d.Höhe vom 27.04.1998 wird
hingewiesen.

II. Festsetzungen gem. § 9 (4) BauGB i. V. m. § 81 (3) Hessische

Bauordnung (HBO)

1. Dächer

1.1 Dachform und Dachneigung

Im Gewerbegebiet GE1 sind sämtliche Dachflächen als Flachdächer bzw. flach geneigte

Dächer bis zu maximal 15° Neigung auszuführen.

1.2 Dachaufbauten

Dachaufbauten (z. B. Fahrstuhlüberfahrten,  Lüftungsanlagen, etc.) sind nur bis zu einer

Höhe von 1,50 m im Bezug auf die OK Rohkonstruktion der letzten Geschossdecke zulässig.

Sie müssen mindestens 3,0 m hinter die Fassadenebene des darunter liegenden

Geschosses zurücktreten. Abluft- bzw. Abgasrohre sind von dieser Regelung

ausgenommen.

2. Werbeanlagen

2.1 Folgende Werbeanlagen sind unzulässig:

- Werbeanlagen und Firmenaufschriften auf Dächern

- Blinkende und wechselnd beleuchtete Werbeanlagen und Skybeamer

- Werbeanlagen an sich verändernden oder sich bewegenden Konstruktionen

- Fahnenmasten

2.2 Ausnahmsweise zulässig sind freistehende Werbeanlagen und Anlagen für Preisanzeigen

(Preismasten) an Tankstellen bis zu einer maximalen Höhe von 8 m.

3. Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig i. S. d. § 76 HBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Ge- oder

Verboten der Festsetzungen gemäß § 9 (4) BauGB i. V. m. § 81 (3) HBO zuwiderhandelt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

III. Pflanzlisten

 Pflanzliste A

 Heimische und standortgerechte Bäume

 Bäume 1. Ordnung (Wuchshöhe >= 20m)

 Berg-Ahorn   - Acer pseudoplatanus

 Spitz-Ahorn   -         Acer platanoides (i.S.)*

 Hainbuche - Carpinus betulus (i.S.)*

 Gemeine Esche - Fraxinus excelsior (i.S.)*

 Trauben-Eiche - Quercus petraea

 Stiel-Eiche  - Quercus robur (i.S.)*

 Winter-Linde   - Tilia cordata (i.S.)*

 Sommer Linde - Tilia platyphyllos

 Bäume 2. Ordnung (Wuchshöhe <= 20 m)

 Feld-Ahorn - Acer campestre

 Schwarz-Erle - Alnus glutinosa

 Walnuss - Juglans regia

 Vogelkirsche - Prunus avium

 Mehlbeere - Sorbus aria

 Eberesche - Sorbus aucuparia

 Speierling - Sorbus domestica

 Schwedische Mehlbeere - Sorbus intermedia (i.S.)*

 Obstbaum Hochstämme

)* für den Straßenraum geeignete Bäume

 Pflanzliste B

 Einheimische und standortgerechte Sträucher

 Kornelkirsche - Cornus mas

 Roter Hartriegel - Cornus sanguinea

 Hasel - Corylus avellana

 Weißdorn - Crateagus spec. )**

 Pfaffenhütch - Euonymus europaea

 Liguster - Ligustrum vulgare

 Rote Heckenkirsche - Lonicera xylosteum

 Traubenkirsche - Prunus padus)**

 Schlehe - Prunus spinosa

 Echter Kreuzdorn - Rhamnus cathartica

 Lederblättrige Rose - Rosa caesia

 Hunds-Rose - Rosa canina

 Hecken Rose - Rosa corymbifera

 Wein-Rose - Rosa rubiginosa

 Sal-Weide - Salix caprea)**

 Schwarzer Holunder - Sambucus nigra

 Trauben-Holunder - Sambucus racemosa

 Gewöhnl. Schneeball - Viburnum opulus

 Wolliger Schneeball - Viburnum lantana

)** aufgrund der möglichen Wuchshöhe für die Verwendung im

 Leitungsschutzstreifen der 110 kV-Leitung ungeeignet

IV. Festsetzungen gem. § 9 (4) BauGB i. V. m. § 37 (4) Hessisches

Wassergesetz (HWG)

1. Niederschlagswasser im Bereich der Flächen für Gewerbe

Das auf alle Dachflächen sowie befestigten Freiflächen anfallende Niederschlagswasser ist

aufzufangen, möglichst zu nutzen sowie wenn dies möglich ist und insbesondere

wasserwirtschaftliche oder gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen, ortsnah zu

versickern oder zeitverzögert an das öffentliche Netz abzu-  geben. Die Ausführung der

Regenwasserrückhaltung  bzw. Grundstücksentwässerung  ist im Rahmen des

Baugenehmigungsverfahrens mit den entsprechenden Fachbehörden abzustimmen.

V. Nachrichtliche Übernahmen gem. § 9 (6) BauGB

1. Baubeschränkungszone Bundesautobahn

Gemäß § 9 (2) Bundesfernstraßengesetz  bedürfen Baugenehmigungen für bauliche An-

lagen und Anlagen der Außenwerbung entlang der Bundesautobahn in einer Entfernung

von bis zu 100 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, der Zustim-

mung der obersten Landestraßenbaubehörde.

2. Baubeschränkungszone Landesstraßen

Die Baubeschränkungszone gilt auch für Landesstraßen gemäß § 23 Hessisches

Straßengesetz. Demnach bedürfen Baugenehmigungen für bauliche Anlagen längs der

Landesstraße in einer Entfernung von 40 m, gemessen vom äußeren Rand der

befestigten Fahrbahn, der Zustimmung der Straßenbaubehörde. Dies gilt auch für

Einfriedungen und Werbeanlagen.

VI. Hinweise

1. Bodendenkmäler

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde gemäß der Stellungnahme aus der

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB des

Landesamtes für Denkmalpflege Hessen vom 29.12.2006 eine vorbereitende

Untersuchung gemäß § 18 Abs. 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) des

Plangebiets durchgeführt. Im Plangebiet ist damit zu rechnen, dass durch eine Bebauung

Kulturdenkmäler im Sinne von § 2 Abs. 2 Satz 2 HDSchG (Bodendenkmäler) zerstört

werden. Vor Beginn jeglicher Baumaßnahmen ist daher das gesamte überplante Areal

archäologisch zu untersuchen. Das Vorgehen hat in Abstimmung mit dem Landesamt für

Denkmalpflege Hessen zu erfolgen. Die damit verbundenen Kosten sind vom

Vorhabenträger zu tragen.

2. Heilquellenschutzgebiet

Das Plangebiet liegt innerhalb der Schutzzone II des Oberhessischen

Heilquellenschutzbezirks vom 07.02.1929. Für Bohrungen über eine Tiefe von 20 m

hinaus ist eine Genehmigung der zuständigen Behörde erforderlich.

3. Trinkwasserschutzgebiet

Das Plangebiet liegt innerhalb der Zone III A des Wasserschutzgebietes für die

Trinkwassergewinnungsanlagen der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe.

4. 110 kV Freileitung

Für eine Bebauung innerhalb des Schutzstreifens von jeweils 18 m beidseits der

Leitungsachse ist eine Genehmigung des Versorgungsunternehmens (Süwag)

erforderlich. Der Bereich ist durch Grundbucheintragungen und Vereinbarungen mit dem

jeweiligen Eigentümer gesichert. Eine Bepflanzung mit hoch wachsenden Bäumen ist in

diesem Bereich nicht zulässig.

5. Kathodische Korrosionsschutzanlage

Die Schutzstreifenbreite der kathodischen Korrosionsschutzanlage LA 327 der Open Grid

Europe GmbH beträgt jeweils 0,5 m beidseits der Kabelstrecke und 5 m im

Radiusbereich der Tiefenanode (Flst. 109). Die genaue Lage ist in der Örtlichkeit zu

überprüfen. Das jeweils aktuelle für kathodische Korrosionsschutzanlagen geltende

Merkblatt der Open Grid Europe GmbH ist zu beachten.

6. Schutz von Versorgungsleitungen

Bei Baumpflanzungen ist zu beachten, dass tief wurzelnde Bäume einen ausreichenden

Abstand zu vorhandenen Versorgungskabeln und Telekommunikationsanlagen

aufweisen müssen.

DVGW Hinweis GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer

Versorgungsanlagen“  und DVGW Hinweis GW 315 „Hinweis für Maßnahmen zum

Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten“ sind zu beachten. Für alle

Baumaßnahmen ist außerdem die NRM-Norm (NRM-N-A001) „Schutz unterirdischer

Versorgungsleitungen, Armaturen, Mess-, Signal- und Steuerkabel der Mainova“

einzuhalten.

7. Rückhaltung von Niederschlagswasser

Die Maßnahmen zur Rückhaltung und Verwendung von Niederschlagswasser, ggf. Bau

einer Zisterne sowie einer eventuellen Brauchwasserinstallation müssen gem. § 13 (3)

der Trinkwasserverordnung dem Fachbereich Gesundheitsdienst des Hochtaunuskreises

angezeigt werden.

Für die Versickerung von auf Dachflächen anfallendem Niederschlagswasser ist  die

Genehmigung der Unteren Wasserbehörde erforderlich.

8. Oberbodenaushub

Im Rahmen der Baumaßnahmen anfallender Mutterboden (Oberbodenaushub) ist

entsprechend DIN 18915, Blatt 2 zu sichern, fachgerecht zu lagern und soweit möglich

zur Grünflächengestaltung  zu verwenden. Überschüssiges Material ist sachgerecht zu

verwenden (vgl. auch § 202 BauGB).

9. Regionalparkrundroute

Am westlichen Rand entlang der Ober-Eschbacher Straße verläuft die Regionalpark-

rundroute Rhein Main.

10. Zentrenkonzept für Einzelhandel

Es wird auf das Zentrenkonzept 2012 für den Einzelhandel der Stadt Bad Homburg

v.d.Höhe in der Fassung vom 02.05.2012 hingewiesen. Die darin festgeschriebene Bad

Homburger Sortimentsliste ist Bestandteil des Bebauungsplanes.

11. Artenschutz

Die Fällung von Bäumen und die Rodung von Gehölzen erfolgen in der Zeit vom 1.

September bis zum 28. Februar. Da im Einzelfall auch im Winter geschützte Tiere in

Baumhöhlen oder anderen geeigneten Strukturen vorkommen können, ist vor Beginn der

Arbeiten stets eine Vorbegehung durchzuführen. Sollten sich artenschutzrechtlich

geschützte Tiere in den Baufeldern aufhalten, ist das weitere Vorgehen in Abstimmung

mit der UNB festzulegen.

Sofern von dieser Regelung - begründet -  abgewichen wird, ist mittels ökologischer

Baubegleitung und - koordination sicherzustellen, dass sich keine geschützten Tiere in

den zu rodenden Bäumen befinden.

Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz

(BNatSchG) sind zu beachten.

12. Bepflanzung entlang der Landstraßen

Bei Bepflanzung der Flächen längs der Landesstraßen ist das erforderliche

Lichtraumprofil gemäß der Richtlinie für die Anlage von Landesstraßen (RAL)

freizuhalten. Für die Bepflanzung sind die Richtlinien für die landschaftspflegerische

Begleitplanung im Straßenbau (RLBP) und die Empfehlung für die

landschaftspflegerische Ausführung im Straßenbau (ELA) maßgebend. Beim Pflanzen

von Bäumen in Fahrbahnnähe ist zu berücksichtigen, dass diese zu gefährlichen

Hindernissen im Sinne der Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-

Rückhaltesysteme (RPS) heranwachsen.

Ausfertigungsvermerk

Auf Grund der §§ 1 (3) und 10 (1) des Baugesetzbuchs (BauGB) i. V. m. den §§ 5 und 51

der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt

Bad Homburg v.d.Höhe diesen Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und

den textlichen Festsetzungen, am 12.02.2015 als Satzung beschlossen.

Die Übereinstimmung dieser Planausfertigung mit dem von der Stadtverordneten-

versammlung beschlossenen Bebauungsplan wird bestätigt. Das Bebauungsplanverfahren

wurde nach den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt. Der Bebauungsplan wird

hiermit ausgefertigt.

Bad Homburg v.d.Höhe

den 20.02.2015            (Siegel)                   gez.            

                     Michael Korwisi

Oberbürgermeister

Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Stadtverordnetenversammlung wurde am

05.03.2015 ortsüblich bekannt gemacht.

In der Bekanntmachung wurde auf § 215 BauGB hingewiesen.

Der Bebauungsplan ist gemäß § 10 (3) BauGB mit der Bekanntmachung in Kraft getreten.
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Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
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Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004

(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S.

1548).

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548).

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts

(Planzeichenverordnung - PlanzV)  vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509).

Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2011

(GVBl. I 2011 S. 46, 180), zuletzt geändert durch Artikel 40 des Gesetzes vom 13.Dez. 2012

(GVBl.  I S. 622).

Hinweis über die Einsichtnahme in die gesetzlichen

Grundlagen und sonstigen Vorschriften

Die dem Bebauungsplan zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse,

DIN-Vorschriften u. dgl.) können während der Dienststunden im Technischen Rathaus der

Stadt Bad Homburg v.d.Höhe in den Räumen des Fachbereichs "Bauen und Planen",

Fachdienst Stadtplanung eingesehen werden.
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Textliche Festsetzungen (BauGB)

I. Festsetzungen gemäß § 9 BauGB

1. Art der baulichen Nutzung

1.1.   Gewerbegebiet GE1, GE2.1 und GE2.2

1.1.1. In den Gewerbegebieten GE1, GE2.1 und GE2.2 werden die gemäß § 8 (2) BauNVO

allgemein zulässigen Nutzungen nach § 1 (9) BauNVO wie folgt eingeschränkt:

- Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten

gemäß der Bad Homburger Sortimentsliste sind unzulässig.

- Ausnahmsweise zulässig ist großflächiger KFZ- Einzelhandel. 

- Ausnahmsweise zulässig sind Verkaufsflächen von Betrieben des produzierenden

Gewerbes, wenn die Verkaufsfläche dem Hauptbetrieb räumlich und funktional

zugeordnet und untergeordnet ist. Dies gilt nicht für Verkaufsflächen für

nahversorgungsrelevante Sortimente.

- Ausnahmsweise zulässig sind Tankstellenshops bis zu einer Verkaufsfläche von max.

120 m².

1.1.2   In den Gewerbegebieten GE1, GE2.1 und GE2.2 werden unter den gemäß § 8 (3)

BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 1 (6) BauNVO folgende

Nutzungen ausgeschlossen:

       -  Vergnügungsstätten

1.2  Mischgebiet

1.2.1 Im Mischgebiet werden unter den gemäß § 6 (2) BauNVO allgemein zulässigen

Nutzungen nach § 1 (9) BauNVO wie folgt eingeschränkt:

- Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten

gemäß der Bad Homburger Sortimentsliste sind unzulässig.

- Ausnahmsweise zulässig sind Verkaufsflächen von Betrieben des produzierenden

Gewerbes, wenn die Verkaufsflächen dem Hauptbetrieb räumlich und funktional

zugeordnet und der Einzelhandelsumsatz deutlich untergeordnet ist.

1.2.2 Im Mischgebiet werden folgende Nutzungen gemäß § 6 (2) BauNVO i.V.m. § 1 (5)

BauNVO und § 6 (3) BauNVO i.V.m. § 1 (6) BauNVO folgende Nutzungen

ausgeschlossen:

- Vergnügungsstätten

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Höhe baulicher Anlagen

Die Höhe der baulichen Anlagen wird als Höchstmaß festgesetzt. Festgesetzt wird das

Maß zwischen der Oberkante (Attika/ First) der baulichen Anlage und dem unteren

Bezugspunkt. Unterer Bezugspunkt im Gewerbegebiet GE 2.1 und GE 2.2 ist das

vorhandene Gelände in der Mitte der Gebäudeseite, die der Erschließungsstraße

zugewandt ist. Unterer Bezugspunkt im Mischgebiet ist die Straßenbegrenzungslinie  in

der Mitte der Gebäudeseite,die der Erschließungsstraße zugewandt ist.


